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§ 1 
Fachspezifische Zugangsvoraussetzungen 

  
Neben den in § 2 Absatz 1 Satz 1 dieser Ordnung genannten Zugangsvoraussetzungen sind als fachspezifische 
weitere Zugangsvoraussetzungen für den Teilstudiengang Erziehungswissenschaft (Zweitfach) zusätzlich nach-
zuweisen: 
 

1. Es ist ein erster berufsqualifizierender Abschluss in einem Studium der Erziehungswissenschaften o-
der einem Studium mit Anteilen aus dieser Fachrichtung im Umfang von mindestens 60 Leistungs-
punkten nachzuweisen. Diese fachspezifische Zugangsvoraussetzung kann auch durch einen ersten 
berufsqualifizierenden Abschluss in einem fachverwandten Studium im Umfang von mindestens 60 
Leistungspunkten nachgewiesen werden, sofern dazu mindestens zwölf Leistungspunkte im Gebiet 
der Erziehungswissenschaften zählen. Sofern die mindestens zwölf Leistungspunkte im Gebiet der Er-
ziehungswissenschaften nicht bereits erbracht wurden, kann eine Zulassung unter Auflagen erfolgen. 
Diese zwölf Leistungspunkte müssen dann innerhalb des ersten Studienjahres nachgeholt werden. 

 
2. Der Nachweis des Erwerbs von mindestens sechs Leistungspunkten im Gebiet der empirischen Sozi-

alforschung ist zu erbringen.  
 

3. Das erste berufsqualifizierende Studium wurde mindestens mit der Note 2,5 oder bei einem anderen 
Notensystem mit einer vergleichbaren Note abgeschlossen. 

 
 

§ 2 
Ziele und Struktur des Studiums 

 
(1)  Der Teilstudiengang Erziehungswissenschaft ist ein vertiefender, forschungsorientierter Studiengang und 
baut auf grundständigen Studiengängen mit erziehungswissenschaftlichen Anteilen auf. Er vermittelt das Wissen 
und die Kompetenzen zu eigenständigem wissenschaftlichen Arbeiten und Forschen im Kontext von Erziehungs- 
und Bildungsprozessen. Die Studierenden sollen in die Lage versetzt werden, Bildungsprozesse zu planen und 
zu gestalten und im Kontext ihrer gesellschaftlichen und institutionellen Bedingungen zu analysieren.  
 
(2)  Der Studiengang vermittelt Kompetenzen insbesondere im erziehungswissenschaftlichen Schwerpunktbe-
reich „Bildung im Lebenslauf“. Diese fachliche Profilierung zielt vor allem auf außerschulische Bildungsprozesse 
im Kontext lebenslangen Lernens. Dies reicht von kindlichen Bildungsprozessen über die außerschulische Ju-
gendbildung bis zur Weiterbildung im Erwachsenenalter. Insbesondere fokussiert dieser Schwerpunkt auf die 
Entwicklung von Fähigkeiten, informelle und formelle Bildungsprozesse in ihrem gesellschaftlichen Kontext zu 
analysieren, institutionelle Bildungsprozesse zu planen und zu gestalten sowie die Theorien und Ergebnisse 
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nationaler und internationaler Bildungsforschung kritisch zu reflektieren sowie eigenständig Forschungsprojekte 
im Rahmen einer quantitativen und qualitativen Bildungsforschung zu entwickeln und durchzuführen.  
 
(3) Der Teilstudiengang Erziehungswissenschaft kann im Zwei-Fach-Masterstudiengang der Philosophischen 
Fakultät nur als Zweitfach studiert werden. 
 
(4) Der Teilstudiengang Erziehungswissenschaft gliedert sich in Pflicht- und Wahlpflichtmodule. Es sind fünf 
Pflichtmodule im Umfang von 36 Leistungspunkten und im Wahlpflichtbereich ist ein Modul im Umfang von sechs 
Leistungspunkten zu studieren. 
 
(5)  Das Berufsbild zielt auf eine Qualifizierung in der anwendungsorientierten Praxis- und Begleitforschung im 
sozialwissenschaftlichen Bereich sowie qualifizierte Tätigkeiten im Bereich der außerschulischen Bildungsberufe, 
insbesondere im Bereich der Weiterbildung. Durch die Schwerpunktsetzung im Bereich „Bildung im Lebenslauf“ 
qualifiziert der Teilstudiengang in Verbindung mit dem komplementären Teilstudiengang besonders für die Sozial- 
und Jugendhilfeplanung im Kontext der Bildungs- und Sozialadministration, der Verbände und privater For-
schungsinstitute sowie für die Personal- und Organisationsentwicklung in den Bereichen Kinder-, Jugend- und 
Erwachsenenbildung. 
 
 

§ 3 
Veranstaltungsbegleitende Modulprüfungen 

 
Gemäß § 13 Absatz 2 dieser Ordnung können studienbegleitende Modulprüfungen in Form von Hausarbeiten 
und Referaten/Präsentationen veranstaltungsbegleitend abgelegt werden. 
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Legende
Pflichtmodule E - Exkursion S - Seminar A - Abschlussarbeit pP - praktische Prüfung LP - Leistungspunkte
Wahlpflichtbereich IL - Integrierte Lehrveranstaltung SPÜ - Schulpraktische Übung B/D - Bericht/Dokumentation PrA - Projektarbeit min - Minuten

Ko - Konsultation Tu - Tutorium HA - Hausarbeit Prot - Protokoll RPT - Regelprüfungstermin
OS - Online Seminar Ü - Übung K - Klausur R/P - Referat/Präsentation Std - Stunden
P - Praktikumsveranstaltung V - Vorlesung Koll - Kolloquium SL - Studienleistung SWS - Semesterwochenstunden
Pr - Projektveranstaltung mP - mündliche Prüfung T - Testat Wo - Wochen

Pflichtmodule

5150010 S/2 6 Wintersemester 1 benotet

5150210 V/2, S/2 12 Wintersemester
(Beginn) 2 benotet

5150080 S/4 6 Sommersemester 2 benotet

5150020 Ü/2 6 Wintersemester 3 benotet

5150200 S/2 6 Wintersemester 3 benotet
Bildungsmanagement, Steuerung und 
Innovation im Bildungssystem keine B/D (8 Wo, 15-20 Seiten)

Empirische Kindheits- und 
Jugendforschung oder Alternsforschung Anwesenheitspflicht in den Seminaren HA (8 Wo, 15-20 Seiten)

Quantitative Methoden der empirischen 
Bildungs- und Sozialforschung 1 Anwesenheitspflicht in den Übungen HA (8 Wo, 15-20 Seiten)

Qualitative Methoden der 
Bildungsforschung Projektbericht/-präsentation K (120 min)

RPT benotet/ 
unbenotetVorleistung Art/Dauer/Umfang

Wissenschaftstheorie und Theorien von 
Bildung und Erziehung Anwesenheitspflicht in den Seminaren

PrA (8 Wo, 15-20 Seiten) oder B/D (8 
Wo, 15-20 Seiten) oder HA (8 Wo, 15-

20 Seiten)

Modulname Modulnummer Lehrform/SWS
Modulabschluss

LP Semester

Wahlpflicht-
bereich

Qualitative Methoden der 
Bildungsforschung

Wissenschaftstheorie und Theorien 
von Bildung und Erziehung

Empirische Kindheits- und 
Jugendforschung oder 

Alternsforschung
Erstfach

Quantitative Methoden der 
empirischen Bildungs- und 

Sozialforschung 1

Bildungsmanagement, Steuerung 
und Innovation im Bildungssystem 
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Wahlpflichtbereich

5150060 S/4 6 Wintersemester 2 unbenotet

5150090 S/2 6 Sommersemester 2 unbenotet

Modulname Modulnummer Lehrform/SWS
Modulabschluss

LP Semester RPT benotet/ 
unbenotetVorleistung Art/Dauer/Umfang

Bildung, Lebenslauf, Lebenswelt Anwesenheitspflicht in den Seminaren HA (8 Wo, 15-20 Seiten)
International vergleichende 
bildungswissenschaftliche 
Evaluationsforschung

keine
B/D (8 Wo, 15-20 Seiten) mit 

Präsentation oder B/D (8 Wo, 15-20 
Seiten) oder HA (15-20 Seiten)
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